
Träger der Einrichtung: st. Vinzentinus-Zentralverein KdÖR
Oettingenstr. 16
80538 München

Vollzug des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (PfleVVoqG);
Prüfbericht gemäß PfleWoqG;

Geprüfte Einrichtung: Senioren- und Pflegeheim Vincentinum
Oettingenstr. 16
80538 München
wwW.vincentinum.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrer Einrichtung wurde am 04.05.2015 eine turnusmäßige Prüfung durchgeführt.

Die Prüfung umfasste folgenden Qualitätsbereich:

Pflegeund Dokumentation .
Personal
Freiheit einschränkende Maßnahmen
Arzneimittel

U-Bahn: Linien U3,U6
Haltestelle Poccistraße
Bus: Linien 131,62
Haltestelle Poccistraße

http://wwW.vincentinum.de
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Hierzu hat die FQA für den Zeitpunkt der Prüfung folgendes festgestellt:

I. Daten zur Einrichtung

Einrichtungsart
Stationäre Pflegeeinrichtung

Angebotene Wohnformen
Vollstationäre Pflege

Angebotene Plätze: . 102
davon Plätze für Rüstige: O
davon beschützende Plätze: O
Belegte Plätze: 90
Anteil an vollstationären Einzelwohnplätzen: 72%
Fachkraftquote (gesetzliche Mindestanforderung 50%): 51,40 0/0
Anzahl der auszubildenden Pflege- und Betreuungsfachkräfte in der Einrichtung: 6

II. Informationen zur Einrichtung

11.1 Positive Aspekte und allgemeine Informationen

(Hier folgt eine kurze, prägnante Aufstellung des positiven Sachverhalts bzw. der aus Sicht der
FQA hervorzuhebenden Punkte und allgemeinen Informationen überdie Einrichtung; bei an-
lassbezogenen Prüfungen muss hierauf nicht eingegangen werden.)

In der turnusmäßigen Begehung wurde der Wohnbereich 1 im ersten und zweiten Oberge-
schoss begutachtet. Inhalt der Prüfung war die Wahrnehmung der individuellen Wohn- und
Versorgungssituation der in der Einrichtung lebenden Bewohnerinnen und Bewohner. Hierzu
wurden Gespräche rnlt den Pflegebedürftigen geführt. Die getätigten Aussagen sowie Beob-
achtungen am Tag der Prüfung wurden im fachlichen Austausch mit den anwesenden Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern näher beleuchtet. Punktuell wurden diese Erkenntnisse mit den
Pflegedokumentationen abgeglichen.

Die stichprobenartig befragten Bewohnerinnen und Bewohner äußerten sich zufrieden zur ih-
rer Wohn- und Versorgungssituation. Die anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren
den Pflegebedürftigen bekannt.

Die in der Stichprobe begutachteten Bewohnerinnen und Bewohner erhielten regelmäßig An-
gebote zur Unterstützunq und Förderung ihrer Mobilität. Die angebotenen Maßnahmen waren
geplant und entsprachen den Wünschen und Fähigkeiten der Pflegebedürftigen. Die hierbei
benötigten Hilfsmittel standen zur Verfügung und wurden gezielt eingesetzt. Beispielsweise
wurden Pflegebedürftigen, je nach ihrer individuellen Tagesform unterschiedliche Mobilisatio-
nen, Sitzen an der Bettkante, Transfer in den Stuhloder Transfer in den Rollstuhl angeboten.
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Bei Pflegebedürftigen mit einem erhöhten Risiko zu Stürzen waren mögliche Ursachen und
Gefahren erfasst. Prophylaktische Maßnahmen wurden geplant und durchgeführt. Interventio-
nen zur Sturzprophylaxe, wie Urnqebunqsanpassunq, Tragen von geschlossenen Schuh-
werk, Hilfsmitteleinsatz durch Rollatoren. aber auch die Verminderung sturzbedingter Folgen
durch den Einsatz von Hüftprotektoren und Kopfschutz war ersichtlich. Maßnahmen zur Er-
haltung bzw. sofern noch möglich, Wiederherstellung einer größtmöglichen, sicheren Eigen-
bewegung der Pflegebedürftigen wurde mit den Pflegekräften vor Ort diskutiert.

Stichprobenartig wurde das Medikamentenmanagement überprüft. Es 'ergaben sich keine Be-
anstandungen. Alle' ärztlich verordneten Arzneimittel waren vorrätig und entsprechend der
Verordnung gestellt. Auch der Umgang mit Betäubungsmitteln erfolgteordnungsgemäß.

Um die Erfüllung der Fachkraftquote zu überprüfen, wurde anhand einer aktuellen Personal-
standsliste sowie der aktuellen Belegungszahlen (mit Pflegeeinstufung) der Bewohnerinnen
und Bewohner ein Abgleich des Dienstplanes mit dem Stellenplan vorgenommen. Die Berech-
nung für den Prüfungstag ergab, dass die gesetzlich festgeschriebene Quote von mindestens
50 % gem. § 15 Abs. 1 der Ausführungsverordnung zum Pflege- und Wohnqualitätsgesetz
(AVPfleWoqG) in der Einrichtung erfüllt wird.

Die Einrichtung erfüllt den nach § 15 Abs. 3 AVPfleWoqG geforderten Anteil an gerontopsych-
iatrisch qualifizierten Fachkräften.

Mit zusätzlichen Betreuungskräften für Bewohnerinnen und Bewohner mit erheblichem
allgemeinen Betreuungsbedarf, gemäß § 87b SGB XI, sind momentan 4,4 Planstellen besetzt.

11.2 Oualitätsentwicklung

(Hier erfolgt die Darstellung der Entwicklung einzelner Oualitätsbereiche der Einrichtung über
mindestens zwei turnusmäßige Überprüfungen hinweg.)

Die Einrichtung hat weiterhin einen sehr verantwortungsvollenUmgang mit Freiheit einschrän-
kenden Maßnahmen. Zur Zeit werden bei keinem Bewohner FeM angewandt. ~ 'i~

III. Erstmals festgestellte Abweichungen ,(Mängel)

Erstmals festgestellte Abweichunqen von den Vorgaben des Gesetzes nach Art. 11 Abs. 4
Satz 1 PfleWoqG, autqrund derer gegebenenfalls eine Mängelberatung nach Art. 12 Abs. 2
Satz 1 PfleWoqG erfolgt.

Am Tag der Überprüfung wurden in den geprüften Oualitätsbereichen keine erstmaligen Män-
gel festgestellt.
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IV. Erneut festgestellte Mängel, zu denen bereits eine Beratung erfolgt ist

Erneut festgestellte Abweichungen von den Vorgaben des Gesetzes nach Art. 11 Abs. 4 Satz
1 PfleWoqG nach bereits erfolgter Beratung über die Möglichkeit der Abstellung der Mängel,
aufgrund derer eine Anordnung nach Art. 13 Abs. 1 PfleWoqG geplant ist oder eine nochmali-
ge Beratung erfolgt. -

Am Tag der Überprüfung wurden in den geprüften Qualitätsbereichen keine erneuten Mängel
festgestellt.

v. Festgestellte erhebliche Mängel

'Festgestellte erhebliche Abweichungen von den Vorgaben des Gesetzes nach Art. 11 Abs. 4
Satz 1 PfleWoqG, aufgrund derer im Regelfall eine Anordnung nach Art. 13 Abs. 2 PfleWoqG
erfolgt.

Am Tag der Überprüfung wurden in den geprüften Qualitätsbereichen keine erheblichen Män-
gel festgestellt.

Hinweise:

Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Prüfbericht auf freiwilliger Basis veröffentlicht werden
, kann. Nähere Informationen hierzu enthält unser Schreiben vom 20.01.2012.
Falls Sie sich für eine freiwillige Veröffentlichung auf der Serviceplattform der FQA entschie-
den haben, haben Sie die Möglichkeit uns innerhalb eines Monats nach Zustellung des Prüf-
berichtes ei.neGegendarsteliung in elektronischer Form zu übermitteln. Die Gegendarstellung
würde dann zeitgleich mit demPrüfbericht auf der hierfür vorgesehenen Website zur Verfü-
gung gestellt.

Die Gegendarstellung darf aus datenschutzrechtlichen Gründen keinepersonenbezogenen
Daten enthalten.

Dieser Bericht hat lediglich informativen Charakter und stellt keinen Verwaltungsakt dar, so
dass Widerspruch und Klage gegen diesen Bericht nicht möglich sind.

Im Abschlussgespräch wurde darauf hingewiesen, dass die FQA tür Fragen und Beratung ger~
ne zur Verfügung steht.

Der Einrichtungsleiter, die Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände in Bayern, die Re-
gierung von Oberbayern, der Bezirk Oberbayern, das Referat für Gesundheit und Umwelt so-
wie derMDK haben einen Abdruck dieses Schreibens zur Kenntnisnahme erhalten.
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Mit treu Len Grüßen

orster
/


